
Anhang: Stiftungsstatuten

(Schema der Statuten einer liechtensteinischen Familienstiftung
aus der Praxis)

STATUT

Art. 1 Firmawortlaut und Sitz

1. Die Stiftung ist errichtet unter dem Namen

und hat eigene Rechtspersönlichkeit.
2. Der Sitz der Stiftung ist

3. Alle Rechtsverhältnisse, die durch Errichtung und Bestand der
Stiftung begründet werden, unterliegen dem für den Sitz der
Stiftung geltenden Rechte.
Die Stiftung hat ihren ordentlichen Gerichtsstand bei dem für
ihren Sitz zuständigen Gericht.

4. Im Falle der Sitzverlegung der Stiftung bleiben für die Stiftung
die zur Zeit in Kraft stehenden gesetzlichen Bestimmungen
des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes
auf die Verhältnisse der Stiftung anwendbar, sofern nicht zwin-
gende Vorschriften am neuen Sitz der Stiftung Abänderungen
und Modifikationen bedingen.

5. Die Stiftung ist nicht in das Handelsregister eingetragen.

Art. 2 Zweck

Der Zweck der Stiftung ist die Anlage und Verwaltung des Stif-
tungsvermögens und die Zuwendung von Stiftungsbegünstigung
durch Verteilung von Erträgnissen des Stiftungsvermögens und/
oder Verteilung von Stiftungsvermögen selbst an die Stiftungs-
begünstigten.
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